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So finden Sie uns

BetreuungsweisungAmbulante Jugendhilfe
im Haus des Jugendrechts
Neustadt 9
56068 Koblenz

Telefon: 0261 201673-0
Fax: 0261 201673-19

jugendhilfe@caritas-koblenz.de
www.caritas-koblenz.de/jugendhilfe

Caritasverband 
Koblenz e.V.

ENGAGIERT FÜR MENSCHEN

Beratung und Begleitung

 
Ihr Ansprechpartner

Thorsten Lemke
Telefon 0261 201673-12
Mobil 0171 2662860
lemke@caritas-koblenz.de

Hilfe, die ankommt!

Wir freuen uns, wenn Sie nachhaltige Projekte  
für Jugendliche und junge Erwachsene gezielt  
mit einer Spende unterstützen möchten.
Spendenkonto „Ambulante Jugendhilfe“ 

IBAN: DE67 5705 0120 0046 0021 01 
BIC: MALADE51KOB, Sparkasse Koblenz 

Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine 
Zuwendungsbestätigung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Weitere Infos gibt es hier

caritas.koblenz

caritas.koblenz



Unsere  
Unterstützungsangebote

Die Ambulante Jugendhilfe 

Seit vielen Jahren unterstützen und begleiten wir 
Kinder, Jugendliche und Familien durch aufsu-
chende pädagogische Arbeit. Unser Team besteht 
aus qualifizierten Mitarbeiter*innen, die sich regel-
mäßig fort- und weiterbilden. 

Wir bestätigen und fördern Menschen in ihren 
Ressourcen und Kompetenzen, berücksichtigen 
ihre Bedürfnisse und entwickeln eine Basis zur 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit. In unserem 
Handeln können wir auf viel Erfahrung und ein 
gutes Netzwerk zurückgreifen.

Die Betreuungsweisung

Die Betreuungsweisung ist eine jugendrichterliche 
Auflage. Diese wird durch eine(n) zuständige(n) 
Richter*in in enger Absprache mit der Jugendge-
richtshilfe im Rahmen eines Gerichtsverfahrens 
verhängt und dient als eine erzieherische Maßnah-
me für straffällig gewordene Jugendliche und  
Heranwachsende im Alter von 14 bis 21 Jahren. 

Das Gericht legt einen Betreuungszeitraum von  
6 bis 12 Monaten fest, der gegebenenfalls verlän-
gert werden kann.

Die Betreuung beinhaltet Einzelgespräche bei 
Dir zu Hause oder in unserer Dienststelle. Du 
wirst gemeinsam mit Deinem Betreuungshelfer 
die Ziele der Betreuung festlegen und an ihrer 
Umsetzung arbeiten, um zukünftig straffrei zu 
leben.

Du wirst unterstützt bei:

• Behördengängen

• der Arbeitsuche

• der Wohnungssuche

• Schul-, Ausbildungs- und Berufsproblemen

• Schwierigkeiten in Deiner Familie

• Alkohol- und Drogenproblemen

• Deiner Freizeitgestaltung

Dauer der Betreuung

Das Gericht legt einen Betreuungszeitraum von 
sechs bis zwölf Monaten fest, der gegebenen-
falls verlängert werden kann.

Während dieser Zeit musst Du Dich regelmäßig 
mit Deinem Betreuungshelfer treffen und Dich 
an Vereinbarungen und Absprachen halten.

Du musst die Termine mit Deinem Betreu-
ungshelfer zuverlässig einhalten und mit ihm 
zusammenarbeiten.

Der Betreuer führt darüber hinaus Gespräche 
mit Deinen Eltern und berichtet dem Gericht 
und dem Jugendamt über den Verlauf Deiner 
Betreuung.


